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SATZUNGEN 

Gemeinde Bad Schönborn 

Ortsteil Bad Langenbrücken 

 

 

Bebauungsplan 

Örtliche Bauvorschriften 

„Ortskern III, 8. Änderung“ 

S a t z u n g e n 

       

Der Gemeinderat der Gemeinde Bad Schönborn hat am tt.mm.20jj 

a) aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches  (BauGB) in der Fassung der Bekanntma-

chung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), 

b) aufgrund von § 74 Abs. 1 und 7 der Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) 

vom 05.03.2010 (GBl. 2010, 357, 358, ber. 416), zuletzt geändert durch Gesetz vom 

18.07.2019 (GBl. S. 313), 

c) in Verbindung mit § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) vom 

24.07.2000 (GBl. 2000, 581, ber. 698), zuletzt geändert durch Art. 16 des Gesetzes 

vom 21.05. 2019 (GBl. S. 161, 186) 

 den Bebauungsplan „Ortskern III, 8. Änderung“ sowie  

 die örtlichen Bauvorschriften zum Bebauungsplan „Ortskern III, 8. Änderung“ 

als Satzungen beschlossen. 

 



BP Ortskern III, 8. Änderung  Satzung 

Bresch Henne Mühlinghaus Planungsgesellschaft 20011 

§ 1 Räumlicher Geltungsbereich 

Für den räumlichen Geltungsbereich der Satzungen ist der zeichnerische Teil des Bebau-

ungsplans samt örtlichen Bauvorschriften vom tt.mm.20jj maßgebend. Er ist Bestandteil der 

Satzungen. 

 

§ 2 Bestandteile der Satzungen 

Bebauungsplan mit örtlichen Bauvorschriften, bestehend aus: 

1. dem zeichnerischen Teil, Maßstab 1:500, in der Fassung vom tt.mm.20jj,  

2. dem Textteil mit planungsrechtlichen Festsetzungen und Hinweisen sowie den 

örtlichen Bauvorschriften (xy Seiten) in der Fassung vom tt.mm.20jj. 

Beigefügt sind eine gemeinsame Begründung in der Fassung vom tt.mm.20jj und Anlagen in 

der Fassung vom tt.mm.20jj. 

 

§ 3 Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig im Sinne von § 75 Abs. 3 Nr. 2 LBO handelt, wer den aufgrund von § 74 

LBO ergangenen örtlichen Bauvorschriften zuwiderhandelt.  

 

§ 4 Ausfertigung 

Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieser Satzungen und ihrer Bestandteile mit ihren Festset-

zungen durch Zeichnung, Farbe, Schrift und Text mit den hierzu ergangenen Beschlüssen 

des Gemeinderates übereinstimmen und dass die für die Rechtswirksamkeit maßgebenden 

Verfahrensvorschriften eingehalten worden sind. Hiermit wird der Bebauungsplan ausgefer-

tigt. 

Gemeinde Bad Schönborn, den tt.mm.20jj DER BÜRGERMEISTER 

SIEGEL 

 ........................................................... 

 Klaus Detlev Huge, Bürgermeister  
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§ 5 Inkrafttreten 

Diese Satzungen treten mit der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft  

(§ 10 Abs. 3 Satz 4 BauGB). 

Gemeinde Bad Schönborn, den tt.mm.20jj DER BÜRGERMEISTER 

SIEGEL 

 ........................................................... 

 Klaus Detlev Huge, Bürgermeister  
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 PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN    

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Ortskern III, 8. Änderung“ werden die 

planungsrechtlichen Festsetzungen der Bebauungspläne „Ortskern III“ und „Ortskern 

III, 5. Änderung“ in vollem Umfang durch die nachfolgenden planungsrechtlichen 

Festsetzungen ersetzt: 

 Art der baulichen Nutzung 1.

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 1-15 BauNVO 

Die Art der baulichen Nutzung ist im zeichnerischen Teil in der jeweiligen Nutzungs-

schablone festgesetzt. 

1.1 Allgemeines Wohngebiet 

§ 4 BauNVO, § 1 Abs. 6 BauNVO 

(1) Gemäß § 4 Abs. 1 und 2 BauNVO allgemein zulässig sind: 

 Wohngebäude, 

 die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank- und Spei-

sewirtschaften sowie nicht störende Handwerksbetriebe, 

 Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportli-

che Zwecke. 

(2) Gemäß § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässig sind: 

 Betriebe des Beherbergungsgewerbes, 

 sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, 

 Anlagen für Verwaltungen. 

(3) Gemäß § 4 Abs. 3 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO unzulässig sind:  

 Gartenbaubetriebe, 

 Tankstellen. 

 Maß der baulichen Nutzung 2.

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB,  §§ 16-21a BauNVO 

(1) Das Maß der baulichen Nutzung ist im zeichnerischen Teil in der jeweiligen 

Nutzungsschablone durch die Grundflächenzahl (GRZ), die Geschossflächen-

zahl (GFZ) und die Zahl der Vollgeschosse von Hauptgebäuden – jeweils als 

Höchstmaß – festgesetzt.   
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(2) Nebenanlagen sind eingeschossig mit einer maximalen Traufhöhe von 3,00m 

und einer maximalen Fristhöhe von 5,00m auszuführen. 

(3) Die Höhen von Nebenanlagen werden bemessen zwischen dem unteren und 

dem oberen Bezugspunkt. 

Der obere Bezugspunkt für die Firsthöhe von Nebenanlagen ist der höchste 

Punkt des Gebäudes. Der obere Bezugspunkt für die Traufhöhe ist der 

Schnittpunkt der Außenwand mit der Oberkante Dachhaut.  

Der untere Bezugspunkt ist die Höhe der erschließenden öffentlichen Ver-

kehrsfläche an der Grundstücksgrenze (Bordsteinoberkante) im Bereich der 

Grundstücksmitte.  

(4) Die Sockelhöhe von Hauptgebäuden an der Baulinie darf 1,00m, gemessen 

zwischen der Bordsteinoberkante in Gebäudemitte und der Oberkante des 

Erdgeschoss-Rohfußbodens, nicht überschreiten.  

 Bauweise 3.

§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. §§ 22 BauNVO 

Die Bauweise ist im zeichnerischen Teil in den jeweiligen Nutzungsschablonen fest-

gesetzt. 

o offene Bauweise 

Es gilt die offene Bauweise gem. § 22 Abs. 2 BauNVO mit den Längenbe-

schränkungen und den Abstandsregelungen der LBO. Unterschreitungen des 

Abstands zur seitlichen Grundstücksgrenze sind zulässig, sofern dies mit der 

überbaubaren Grundstücksfläche vereinbar ist. 

g geschlossene Bauweise 

Es gilt die geschlossene Bauweise gem. § 22 Abs. 3 BauNVO.  Demnach sind 

die Hauptbaukörper von Gebäuden ohne seitlichen Grenzabstand zu errich-

ten, außer die überbaubare Grundstücksfläche definiert einen davon abwei-

chenden Bereich. Im Falle von Gebäudeteilen, die dem Hauptbaukörper in ih-

rer Grundfläche untergeordnet sind (z.B. Anbauten), sind seitliche Grenzab-

stände zulässig.  

a abweichende Bauweise  

Es gilt die abweichende Bauweise gem. § 22 Abs. 4 BauNVO in Form einer 

einseitig seitlichen Grenzbebauung.   
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 Überbaubare Grundstücksfläche  4.

§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 BauNVO, § 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB 

Die überbaubare Grundstücksfläche ist im zeichnerischen Teil durch Baugrenzen und 

Baulinien festgesetzt. 

 Stellplätze, Garagen und Carports 5.

§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB, § 12 BauNVO  

(1) Garagen, Carports und Stellplätze sind auch außerhalb überbaubaren Grund-

stücksfläche, jedoch nur bis zur Tiefe der rückwärtigen Baugrenze und in den 

seitlichen Abstandsflächen, zulässig. 

(2) An der Einfahrtseite von Garagen ist ein senkrecht gemessener Mindestab-

stand von 5,00m zur Straßenbegrenzungslinie der erschließenden Straße ein-

zuhalten. Ausgenommen von dieser Festsetzung sind Garagen, die in das 

Hauptgebäude integriert sind. Carports, die mindestens dreiseitig offen sind, 

und Stellplätze dürfen diesen Mindestabstand unterschreiten.  

 Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und 6.
zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 

§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB 

6.1 Bauzeitenbeschränkung / Rodungsverbot 

Baufeldräumungen, Gebäudeabbruchmaßnahmen (auch Teilabbrüche) sowie Ro-

dungen von Bäumen sind nur außerhalb der Vogelbrutzeit und außerhalb der Aktivi-

tätszeit von Fledermäusen, d.h. im Zeitraum zwischen Anfang November und Ende 

Februar, zulässig. 

6.2 Anbringen von Vogelnist- und Fledermausflachkästen 

(1) Im Falle von Gebäudeabbrüchen sind an den jeweiligen Gebäuden vorhande-

ne Vogelnistkästen vor Beginn der Abbruchmaßnahmen und vor Beginn der 

Vogelbrutzeit (d.h. im Zeitraum von Anfang November bis Ende Februar) ab-

zuhängen und an geeigneten Stellen innerhalb des Grundstücks wieder auf-

zuhängen bzw. zu ersetzen.  

(2) Im Falle von Gebäudeabbrüchen sind pro abgerissenem Gebäude vor Beginn 

der jeweiligen Abbruchmaßnahmen drei Fledermausflachkästen an geeigne-

ten Stellen innerhalb des Grundstücks anzubringen. 
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6.3 Spezielle artenschutzrechtliche Untersuchungen von Eidech-
sen und Vermeidungsmaßnahmen  

(1) Vor  Abbruch- und / oder Baumaßnahmen (Hoch- und Tiefbau) sind  

 die mögliche Betroffenheit von Eidechsen, 

 der Bedarf an speziellen artenschutzschutzrechtlichen Untersuchun-

gen,  

 und ggf. notwendige Vermeidungsmaßnahmen, 

in Bezug auf das jeweilige Vorhaben durch einen Faunisten zu untersuchen 

und im Zuge des Bauantrages mit der Unteren Naturschutzbehörde abzu-

stimmen.  

(2) Die notwendigen Vermeidungsmaßnahmen sind vor Beginn der Abbruch-/ 

Baumaßnahmen und unter ökologischer Baubegleitung durchzuführen.   

 Flächen, die mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu-7.
gunsten eines beschränkten Personenkreises zu be-
lasten sind 

§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB 

Im Falle von Grundstücksteilungen zwischen erster und zweiter Baureihe, sind Flä-

chen für Geh-, Fahr- und Leitungsrechte zugunsten der Hinterlieger zu sichern.  

Für jedes Geh- und Fahrrecht muss eine lichte Weite von mindestens 3,00m und eine 

lichte Höhe von 3,50m und für jedes Leitungsrecht eine Breite von mindestens 2,50m 

sichergestellt werden.  

Die örtliche Lage der Geh-, Fahr- und Leitungsrechte ist an die örtliche Gegebenhei-

ten anzupassen.  
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 HINWEISE 

 

Ggf. Ergänzung im weiteren Verfahren 
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 ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN 

gemäß § 9 Abs. 4 BauGB i.V. m. § 74 LBO Landesbauordnung Baden-Württemberg 

 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Ortskern III, 8. Änderung“ werden die ört-

lichen Bauvorschriften der Bebauungspläne „Ortskern III“ und „Ortskern III, 5. Ände-

rung“ in vollem Umfang durch die nachfolgenden örtlichen Bauvorschriften ersetzt: 

1. Äußere Gestalt baulicher Anlagen 

§ 74 Abs.1 Nr. 1 LBO 

1.1. Dachgestaltung 

(1) Die Hauptdachform und Dachneigung der Hauptgebäude ist im zeichneri-

schen Teil in den jeweiligen Nutzungsschablonen festgesetzt.   

(2) Dem Hauptdach untergeordnete Dachflächen eines Hauptgebäudes (z.B. An-

bauten, Verbindungsbauten, Gauben, Vordächer) können auch als Flachdach 

oder Pultdach mit geringerer Dachneigung ausgeführt werden.   

(3) Die in den Nutzungsschablonen eingetragenen Festsetzungen zur Dachform 

und Dachneigung gelten auch für Nebenanlagen. In WA 1 und WA 3 (zweite 

Baureihe) sind darüber hinaus auch Nebenanlagen geringeren Dachneigun-

gen oder Flachdächern zulässig. 

(4) Dachaufbauten in Form von Dachgauben  und Zwerchhäusern sind bis zu ei-

ner Gesamtlänge von 3/4 der gesamten Dachlänge der zugehörigen Gebäu-

deseite zulässig. 

2. Werbeanlagen 

§ 74 Abs.1 Nr. 2 LBO 

(1) Werbeanlagen sind nur an der Stätte eigener Leistung zulässig. Fremdwer-

bungen sind nur ausnahmsweise zulässig. 

(2) Werbeanlagen sind nur an der der Straße zugewandten Gebäudefassade und  

nur im Bereich des Erdgeschosses sowie der Brüstungszone des 1. OG zu-

lässig.  

(3) Werbeanlagen dürfen eine Höhe von 0,45m  sowie eine Gesamtfläche von ¼ 

der für Werbung zugelassenen Fassadenfläche gemäß Abs. (2)  nicht über-

schreiten. 
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(4) Gesimse und Gliederungen von Gebäuden, historische Bauteile, Zeichen und 

Schriften dürfen durch Werbeanlagen nicht verdeckt werden. 

(5) Unzulässig sind Werbeanlagen mit wechselndem, bewegtem oder grellem 

Licht. 

(6) Vorhandene schmiedeeiserne Ausleger (Schilder oder Zeichen) sind zu erhal-

ten. 

(7) Ausdrücklich gewünscht sind  

 Werbeanlagen als schmiedeeiserne oder geschnitzte, senkrecht zur 

Hausfassade angebrachte Ausleger, nicht selbstleuchtend, 

 Einzelbuchstaben, hinterleuchtet oder ohne Beleuchtung, 

 Auf Putz gemalte Einzelbuchstaben oder Schriftzüge. 

3. Grundstücksgestaltung 

§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO 

3.1. Einfriedungen 

Grundstückseinfriedungen dürfen lediglich aus folgenden Materialien ausgeführt wer-

den: 

 Mauerwerk 

 Beton 

 Holz  

 Metall (beschränkt auf Stabgitterzäune oder als Bestandteil von  Gabionen)  

4. Stellplatzverpflichtung 

§ 74 Abs. 2 Nr. 2 LBO 

Die Anzahl der notwendigen Stellplätze ist auf mindestens 2 Stellplätze je Wohnein-

heit  festgesetzt. Bei der Anordnung der Stellplätze ist jeweils eigenständiges Anfah-

ren zu gewährleisten.   

Für andere Nutzungen gelten die Vorgaben der LBO.  

 

 


